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An kursiven Textstellen bitte auswählen!
1. Fehlende Planrechtfertigung und Notwendigkeit

1.1 Ungenügende Planrechtfertigung, keine Notwendigkeit für Bau 
-
Bei nur 8 % Durchgangsverkehr, der aus dem Stadtgebiet Falkensee hinaus verlagert werden könnte, ist eine zusätzliche Umgehungsstraße nicht zu rechtfertigen.

-
Es besteht bereits eine leistungsfähige Umgehungsstraße, nämlich die Bundesstraße B5. 

-
Die Ortsumgehung kann ohnehin nicht die Funktion einer Umgehungsstraße erfüllen, denn der geplante Verlauf führt durch Wohngebiete / durch mein Wohngebiet ……………………. / in der Nähe meines Wohngebietes ………………… entlang, und nicht um die Stadt herum.

- Die prognostizierten Verkehrsentwicklungen aus den Planunterlagen sind längst überholt! Die verkehrlichen Untersuchungen zum Lärmaktionsplan der Stadt Falkensee zeigen, dass sich der Verkehr in den letzten Jahren teilweise deutlich verringert (!) hat. Ich beziehe mich explizit auf den durch die Stadt Falkensee im Jahr 2008 beschlossenen Lärmaktions​plan und die dortigen Aussagen.

-
Die Ortsumgehung würde nachweislich zusätzlichen Verkehr anziehen, also Fahrzeuge, die heute überhaupt nicht Falkenseer Stadtgebiet und die angrenzenden Gemeinden wie Schönwalde und Berlin-Spandau berühren (mehrere tausend Fahrzeuge pro Tag).

-
Die Ortsumgehung würde insbesondere zusätzlichen Lkw-Verkehr anziehen, der für mehr Lärm und Abgase und eine verminderte Verkehrssicherheit sorgt.

- An der Spandauer Straße, wo es jetzt schon zu erheblicher Staubildung kommt / wo ich jetzt schon im Stau morgens und abends stehe, wird noch zusätzlicher Verkehr nach Berlin-Spandau hingeleitet bzw. auf die Spandauer Straße und die Falkenseer Chaussee im Bezirk Berlin-Spandau geleitet. Es ist verkehrs​wissenschaftlich anerkannt, dass neue Straßen zusätzlichen Verkehr anziehen. Auch hier zeigen die Planunterlagen deutlich dieses Phänomen. Die Ortsumgehung verkürzt nicht meine Fahrzeit von bzw. nach Berlin-Spandau / nach Schönwalde / nach Potsdam.

- Die Ortsumgehung löst nicht die Verkehrsprobleme auf der Potsdamer Straße – Bahnhofstraße – Schönwalder Straße. Nach der Verkehrsuntersuchung der IVV wird sich der Verkehr von 2003 bis zum Jahr 2020 trotz Ortumgehung auf der Potsdamer Straße von 8.000 KFZ/24h auf 16.000 KFZ/24h verdoppeln / auf der Bahnhofstraße von 12.000 KFZ/24h auf 16.500 KFZ/24h erhöhen / auf der Schönwalder Straße von 12.000 KFZ/24h auf 11.000 KFZ/24h minimal verringern. 
· Ich werde / Wir werden weiterhin hohe Lärm- und Schadstoffwerte auf unserer xy-Straße haben. 
· Meine Gesundheit / Unsere Gesundheit / die Gesundheit unseres Kindes ist durch die ansteigenden und extrem hohen Lärm- und Schadstoffwerte auf der Potsdamer Straße gefährdet. Die Ortsumgehung löst nicht die gesundheitliche Gefährdung.
- Die Ortsumgehung löst nicht die Verkehrsprobleme auf der Falkenhagener Straße –Nauener Straße. Der Verkehr wird sich nach der Verkehrsuntersuchung der IVV von 2003 bis zum Jahr 2020 mit und ohne Ortumgehung nur geringfügig verringern. 

· Ich werde / Wir werden somit weiterhin hohe Lärm- und Schadstoffwerte auf der Falkenhagern Straße / Nauener Straße haben. 

· Meine Gesundheit / Unsere Gesundheit / die Gesundheit unseres Kindes ist durch die hohen Lärm- und Schadstoffwerte auf der Falkenhagener Straße / Nauener Straße Die Ortsumgehung löst nicht die gesundheitliche Gefährdung.

· Als Radfahrer / Fußgänger der Falkenhagener Straße / Nauener Straße werde ich trotz Ortsumgehung weiterhin durch den Verkehrslärm und Luftschadstoffen die der Verkehr verursacht gesundheitlich belästigt bzw. bin gefährdet.

- Die Ortsumgehung löst nicht die Verkehrsprobleme auf dem östlichen Abschnitt der der L 201 Spandauer Straße. Die Verkehrslage in der Spandauer Straße spitzt sich weiter zu. Nach der Verkehrsuntersuchung der IVV wird sich der Verkehr von 2003 bis zum Jahr 2020 trotz Ortsumgehung auf dem östlichen Abschnitt der Spandauer Straße von 18.000 KFZ/24h auf 27.000 KFZ/24h massiv erhöhen! 

· Meine Gesundheit / Unsere Gesundheit / die Gesundheit unseres Kindes ist durch die ansteigenden und extrem hohen Lärm- und Schadstoffwerte auf der Spandauer Straße gefährdet. Die Ortsumgehung löst nicht die gesundheitliche Gefährdung.
· Als Radfahrer / Fußgänger der Spandauer Straße / Potsdamer Straße / Bahnhofstraße/ Schönwalder Straße werde ich trotz Ortsumgehung weiterhin durch den Verkehrslärm und Luftschadstoffen die der Verkehr verursacht gesundheitlich belästigt bzw. bin gefährdet.

- Die Ortsumgehung löst nicht die Verkehrsprobleme auf dem südlichen Abschnitt der Ortsumgehung L 20 zwischen Spandauer Platz und Seegefelder Straße. Nach der Verkehrsuntersuchung der IVV wird sich der Verkehr von 2003 bis zum Jahr 2020 trotz Ortsumgehung auf dem südlichen Abschnitt der Ortsumgehung L20 von 15.000 KFZ/24h auf 24.000 KFZ/24h extrem erhöhen! 

· Die Ortsumgehung verkürzt somit nicht meine Fahrzeit von bzw. nach Berlin-Spandau / nach Schönwalde / nach Potsdam, sondern ich befürchte eine erheblichen Staubildung am Kreisverkehr Spandauer Platz und am KP Seegefelder Straße.

· Als Radfahrer / Fußgänger werde ich durch den vermehrten Verkehrslärm und Luftschadstoffen die die Ortsumgehung verursacht gesundheitlich belästigt bzw. bin gefährdet.

- Als flankierende Maßnahme zur Ortsumgehung ist eine flächenhafte Verkehrsberuhigung in Falkensee geplant. Dadurch erhöht sich für mich die Fahrzeit auf den innerörtlichen Strecken. Dies wurde offensichtlich in sämtlichen Nutzen-Kosten-Rechnungen unterschlagen.
-
Zur Entlastung des Falkenseer Stadtraumes würde die Ortsumfahrung keine wirkliche Verkürzung der Durchfahrzeiten bringen. Der Hauptverkehr ist in Ost-West-Richtung hauptsächlich auf der Spandauer Straße und hauptsächlich als Zielverkehr in Richtung der Wohngebiete bzw. in Richtung Berlin ausgerichtet. Der Nord-Süd-Verkehr hat nicht mehr die Bedeutung wie zu DDR-Zeiten. Ich selbst bin Berufspendler / Einkaufspendler / Freizeitpendler zwischen Berlin und Falkensee. Ich würde die Nordumfahrung nicht benutzen, da ich dadurch keine Verkürzung der Durchfahrzeiten habe und sich der Fahrweg – auch durch die angekündigten Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung im Stadtgebiet – sogar verlängert. Ich würde mehr Benzin verbrauchen / mehr Geld für Benzin ausgeben / mehr Luftschadstoffe verursachen.
-
Die Ortsumgehung löst die innerörtlichen Verkehrsprobleme Falkensees nicht, sie schafft nur neue:

· Auf einigen Straßen im Stadtgebiet wird der Verkehr zwar verringert, auf anderen nimmt er aber auch durch die Ortsumgehung zu: 
auf dem Havelländer Weg, auf der Innsbrucker Straße, Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße, Karl-Marx-Straße, Pestalozzistraße, Fröbelstraße und Spandauer Straße in Falkensee, auf der Falkenseer Straße, Straße der Jugend und zuführenden Straßen in Schönwalde, auf der L 201 und L 202 Richtung Alt-Brieselang bzw. Brieselang und dem südlichen Abschnitt der Ortsumgehung L 20 sowie auf der Heerstraße in Berlin-Spandau. 

· Auf all diesen Straßen erhöht sich mit der Verkehrsbelastung auch die Lärm- und Abgasbelastung und nimmt die Verkehrssicherheit ab; Lärmschutzmaßnahmen sind hier nicht möglich. 

· Die Verkehrssicherheit auf der neuen Trasse wäre als schlecht zu bezeichnen, da die Gefahr von Wildunfällen droht, das Überholen bei Vorhandensein vieler Lkws gefährlich ist und Kreisverkehre zum Überqueren der Trasse nachweislich ungünstiger sind als Ampelgeregelte Kreuzungen. Der Fußgängerüberweg in der Kurve am Falkenhagener See ist für mich / meine Kinder / meine alten Eltern / meine Großeltern extrem gefährlich. 

· Durch den Mehrverkehr auf der Spandauer Straße (und erst recht, wenn diese vierspurig ausgebaut werden würde) verringert sich hier die Verkehrssicherheit weiter, und es wird für mich / meine Kinder / meine alten Eltern / meine Großeltern immer schwieriger, die Straße zu überqueren.

· Insgesamt werden die erwarteten Ziele nicht erreicht: Der Verkehr nimmt in Summe nicht ab, die Lärm- und Schadstoffbelastung nimmt in Summe nicht ab, die Verkehrssicherheit erhöht sich nicht, die Fahrzeiten für alle Bürger in Summe verringern sich nicht. In allen Fällen gibt es an einigen Stellen Entlastungen, an anderen Stellen Belastungen. Der Plan der Ortsumgehung ist nicht zu rechtfertigen!

· Quell- und Zielverkehre im Falkenseer Stadtzentrum führen typischerweise die hohen Verkehrsbelastungen herbei. Ich gehöre zum Zielverkehr, da ich das Handels- und Dienstleistungszentrum selbst / mit meiner Familie nutze. Für Quell- und Zielverkehre bringt die Nordumfahrung keine Entlastung. 
· Die Nauener Str., Falkenhagener Str., Schönwalder Str., Potsdamer Straße und Bahnhofstraße bleiben Hauptverkehrsstraßen und erfahren keine wesentliche Entlastung durch die Nordumfahrung, auch wenn es gelingen sollte, die 8% Durchgangsverkehr herauszuhalten.
· Ich bin gegen den Bau der Nordumfahrung, da für mich als Anwohner der Spandauer Straße / Nauener Straße / Schönwalder Straße / Bahnhofstraße / Potsdamer Straße keine spürbare Entlastung zu erwarten ist. Da der Bau der "Umgehungsstraße" unweigerlich eine Umwandlung der Landesstraßen L 20 und L 201 in städtische Straßen nach sich zieht, wäre ich künftig mit Anliegerbeiträgen in Höhe von mehreren Tausend Euro bei dem nachfolgenden Umbau der Straßen beteiligt. Dies lehne ich ab! Mit dem für die Ortsumgehung veranschlagten Geld, könnten für mich verkehrlich wirksamere Maßnahmen realisiert werden (detailliert beschreiben: Spandauer Straße mit Busbuchten, Abbiegespuren, Rathauskreuzung Abbiegespuren; Schönwalder Straße + Nauener Straße 30-Zone; etc.).
1.2 Brunsbütteler Damm nicht an L 20 angeschlossen

-
Der Brunsbütteler Damm wurde auf der Spandauer Seite schon vor Jahren bis an die Grenze zu Brandenburg ausgebaut und könnte längst an die L 20 längst angeschlossen sein. Die Spandauer Straße und die Seegefelder Straße sowie größere Teile des Stadtgebietes könnten somit sofort entlastet werden. 

-
Es entsteht die Frage, ob diese Anbindung bewusst unterbleibt, um den Rechtfertigungsdruck für die Ortsumgehung noch weiter zu erhöhen.
2. Fehlende Alternativenprüfung
2.1 Optimierung des Nahverkehrs statt Ortsumgehung

· Die von der Stadt favorisierte Regionalbahn- bzw. Regionalexpress-Anbindung kann mehr Fahrgäste an mehreren Haltestellen aufnehmen und bringt die meisten Bewohner schneller nach Berlin. Hierfür muss dringend ein besseres und öfter verkehrendes Stadtbusangebot sowie regionales Busangebot (z. Bsp. von/nach Schönwalde-Glien) in Richtung Schnellbahnnetz erfolgen. 

· Ich würde bei einem attraktivem Bus-/Bahnangebot eher das ÖPNV-Angebot nutzen; und zwar für folgende Fahrten: Arbeitsweg / Einkauf / Arztbesuche / Kino / Theater / Disko / Konzerte. Dies wäre ein wichtiger Beitrag zur Reduzierung des Pkw-Verkehrs und zur Senkung der Kohlendioxid- und Feinstaubbelastung. 

· Eine effiziente, kostengünstige und umweltschonende Verkehrsentlastung ist über das ausbaufähige öffentliche Nahverkehrsnetz möglich.

· Ein optimiertes Radwegenetz würde den Binnenverkehr eher entlasten als der Bau neuer Straßen.
2.2 Nullvariante besser für Mensch und Umwelt

· Die sogenannte Nullvariante, d.h. die Verlagerung von Durchgangsverkehr auf die B 5 unter Verzicht auf die Ortsumgehung, ist besser für Mensch und Umwelt. Sie verschont die wertvollen Freiräume um Falkensee, zieht keinen zusätzlichen Verkehr an, belastet keine heute schon hoch belasteten Straßen noch höher, wie die Ortsumgehung. Vor allem aber wird das angebliche Ziel der Planung, die Entlastung einzelner Innerortsstraßen, nach den Ausführungen im Erläuterungsbericht der Planfeststellungs-unterlagen in vergleichbarem Umfang erreicht, wie mit der Ortsumgehung. Die Variante ist preiswert, ihre Auswirkungen lassen sich viel sicherer prognostizieren und sie hat nicht die schwerwiegenden Nachteile der Ortsumgehung.
2.3 Enge Umfahrungen

· Auch die sogenannte enge südlich des Falkenhagener Sees führende Variante ist eindeutig vorzugswürdig gegenüber der Ortsumgehung. Auch durch diese Variante werden weitgehend neue und zusätzliche Belastungen auf angrenzenden Straßen durch zusätzlich angezogenen Verkehr vermieden. Der in dem Erläuterungsbericht als entscheidend dargestellte Konflikt mit dem Lärmschutz lässt sich durch eine Tunnelführung oder Trogführung mit umfassendem aktivem Lärmschutz weitgehend minimieren.
2.4 Ortsumfahrungsvarianten

· Die Auswahl unter den drei geprüften Ortsumgehungsvarianten wird im Erläuterungsbericht gar nicht mehr begründet. Stattdessen wird behauptet, die landesplanerische Beurteilung habe alle drei Varianten bestätigt und das Verkehrsministerium habe die Variante I als Linie bestimmt. Derlei Formalien machen eine Begründung für die Auswahl unter mehreren Varianten im Planfeststellungs-verfahren aber nicht entbehrlich. Sie treffen auch nicht zu: Die landesplanerische Beurteilung stellt eindeutig einen Verstoß gegen Ziele der Raumordnung fest, die dann „schöngeschrieben“ werden. Das steht der Landesplanungsbehörde nicht zu. 
· Die landesplanerische Beurteilung ist rechtswidrig. Die Ortsumfahrung verstößt gegen die raumordnerischen Ziele, den Freiraum zwischen Falkensee und Berlin und die Waldgebiete dort freizuhalten. Die Linienbestimmung ist schon deswegen rechtswidrig, weil nicht einmal die zuständigen Ministerien, geschweige denn die Öffentlichkeit, beteiligt wurden und weil keine sachlich nachvollziehbare Auswahl getroffen wurde. Die Variante I hat auch gegenüber Varianten II und III den entscheidenden Nachteil, dass bei ihr die von der landesplanerischen Beurteilung geforderte Lage in einem Trog mit beidseitigen Aufschüttungen nicht oder am schlechtesten realisierbar ist.
3. Belastung von Wohngebieten
3.1 Ortsumgehung erzeugt zusätzlichen Verkehr

· Die Hauptverkehrsstraßen von Falkensee werden durch die Ortsumgehung bis zum Prognosejahr 2020 nicht spürbar entlastet. Daher werden sich die Lärm- und Schadstoffemissionen nicht spürbar verringern. Ich befürchte / Wir befürchten, dass die Ortsumgehung sogar noch mehr (Durchgangs-) Verkehr anziehen wird: Die Ortsumgehung lockt zusätzlichen Verkehr vom Berliner Ring und vom Umland nach Falkensee und Schönwalde.
· Die Ortsumgehung soll als Umleitung und als Zubringer für die Autobahn A 10, nordwestlicher Abschnitt, ausgewiesen werden. 

- Mautpreller werden durch die Ortsumgehung angezogen, anstatt die Bundesstraße 5 und die kostenpflichtige Autobahn zu nutzen. Dadurch würde die Ortsumgehung verstärkt durch zusätzlichen LKW-Verkehr belastet werden und erhöht die gesundheitliche Gefährdung durch Abgase und Lärm. 

-
Aber auch innerhalb von Falkensee und Schönwalde wird zusätzlicher Verkehr auf den Zubringerstraßen zur Ortsumgehung erzeugt.

-
Berliner können die Ortsumgehung als zusätzlichen Autobahnzubringer verstehen. Diese Funktion soll die B5 leisten; zu diesem Zweck wurde die B5 vierspurig ausgebaut.

- Für die Durchführung der Baumaßnahmen werden erhebliche Mengen an Erdmaterial benötigt. Die Zulieferung soll über die vorhandenen Landesstraßen erfolgen. Ich befürchte / Wir befürchten, das der Zulieferverkehr zusätzlich und im erheblichen Maße Lärm und Luftschadstoffe verursacht, welche nicht in den vorliegenden Untersuchungen berücksichtigt wurde.

· Ich bezweifle / wir bezweifeln, dass die Verkehrszahlen für das Jahr 2020 diesen Mehrverkehr auf der Ortsumgehung und auf den Zubringerstraßen berücksichtigt haben. 

- Durch den zusätzlichen Verkehr erhöht sich die gesundheitliche Gefährdung durch Abgase 
 und Lärm. Als Anwohner der xy-Straße werde ich / werden wir durch den zusätzlichen Verkehr stärker vom Verkehrslärm und Abgasen belastet, und ich bin / mein Kind ist / wir sind gesundheitlich gefährdet. 
· Meine Kinder / Mein Kind wird durch den erhöhten PKW- und LKW-Verkehr stärker in seiner Gesundheit gefährdet. Der Schulweg / der Hortweg / der Weg zu Spielfreunden wird gefährlicher.

- Die Straßennetzbelastung durch die Ortsumgehung (Prognosejahr 2020) wurde in der Gemeinde Schönwalde, OT Siedlung, nicht untersucht. In der Gemeinde Schönwalde-Siedlung wird die L20, Falkenseer Straße durch die Ortsumgehung nicht entlastet, sondern verkehrlich mehr belastet (Autobahnumleitung, Autobahnzubringer, LKW-Zulieferverkehr für die Baumaßnahme Ortsumgehung). Die Ortsumgehung wird zu einer Sogwirkung führen, die auch die weiteren Hauptverkehrsstraßen in Schönwalde-Siedlung belasten wird (Straße der Jugend und Berliner Allee bzw. Schönwalder Allee (Spandau)). Als Anwohner der xy-Straße werde ich / werden wir durch die Sogwirkung und Verkehrszunahme stärker von Verkehrslärm und Abgasen belastet. Ich werde / Wir werden / Meine Kinder werden / Mein Kind wird stärker gefährdet.

-
Ich sehe / Wir sehen die Gefahr, dass die Schönwalder Allee zwischen Schönwalde und Berlin-Spandau bei Existenz der Nordumfahrung geschlossen wird. Dann verlängert sich für mich der Fahrweg über die Ortsumgehung zwischen Schönwalde und Berlin, und ich produziere mehr Abgase, Schadstoffe, Lärm etc. Der Fahrweg wird für mich teurer.

3.2 Ruhige Wohnstraßen werden zu belasteten Zubringerstraßen

- Ich erwarte / wir erwarten, dass der LKW-Verkehr vor allem außerhalb der Berufs​verkehrs​zeiten und nachts überproportional zunehmen wird. Hier darf nicht unerwähnt bleiben, dass die LKW nach dem Stand der Technik mit Navigations​- und Leitsystemen ausgerüstet sind, die dem Fahrer die jeweils ver​kehrsgünstige Strecke über Monitor und akustisch anzeigen. Auch Stauumgehungen werden angezeigt, so dass mit zusätzlicher Belastung von „Umgehungsstraßen“ in Wohngebieten gerechnet werden muss.

-
Fröbelstraße, Havelländer Weg, Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße, Nauener Straße, der südliche Abschnitt der Ortsumgehung L20n und weitere Straßen erfahren eine erhebliche neue Belastung.

-
Die Fröbelstraße und der südliche Abschnitt der Pestalozzistraße werden Hauptzubringer-straßen. Ich befürchte / Wir befürchten, dass durch die Funktion als Zubringerstraßen der Verkehr erheblich ansteigen wird und die Kreuzung Pestalozzistraße / Spandauer Straße ein Haupt-Unfallschwerpunkt werden wird. Schon heute ist das Abbiegen in die Spandauer Straße im Berufsverkehr äußerst schwierig. An diesen Stadtstraßen sind keine Lärmschutzmaßnahmen möglich bzw. vorgesehen.

-
Auf der Fröbelstraße und dem südlichen Abschnitt der Pestalozzistraße verringert sich die Verkehrssicherheit, nehmen Lärm und Abgase zu. Meine Gesundheit / unsere Gesundheit / und die unseres Kindes ist somit stark gefährdet.
3.3 Lärmimmissionen und Lärmschutz
· Durch die Ortsumgehung wird bisher hier kaum vorhandener überregionaler Verkehr in bebaute und in vielen Jahren gewachsene ruhige Wohngebiete gezogen: z. Bsp. Komponisten Viertel und Semmelhaacksiedlung. 
- Mein Haus / Mein Grundstück / Meine Wohnung liegt weniger als Ergänzen Meter von der geplanten Trasse entfernt und ist somit extrem von Lärm, Abgasen und Erschütterungen betroffen – und das Tag und Nacht. Die in den Planunterlagen enthaltenen Angaben zur Minderung der Lärmbelastung / Schadstoffbelastung an meinem Haus / auf meinem Grundstück / in meinem Garten/ an meiner Wohnung sind nicht zutreffend, weil (geben Sie Ihre Vermutungen ausführlich an)
- Ich wohne in unmittelbarer Nähe (Entfernung in Meter angeben) von der geplanten Ortsumgehung. 
Laut der Planungsunterlagen wird die Lärmentwicklung durch die Ortsumgehung am Tag 
bei Ergänzen dB (A) und in der Nacht bei Ergänzen dB(A) betragen.

· Laut Planfeststellungsunterlagen soll der Emissionspegel in 25 Meter Entfernung Lm25:

· bei 100 km/h = ergänzen dB(A) Tag / ergänzen dB(A) Nacht betragen. 

· bei 70 km/h = ergänzen dB(A) Tag / ergänzen dB(A) Nacht betragen.
· bei 50 km/h = ergänzen dB(A) Tag / ergänzen dB(A) Nacht betragen. 
Die üblichen Standardwerte können in meinem Fall nicht angewandt werden. Demnach ergeben sich höhere Emissionswerte.

· Es wurde nicht die Dammlage der Trasse berücksichtigt. Damit ist die Höhenlage der Trasse und der Ausgangspunkt der Lärm- und Schadstoffemissionen falsch und somit auch die Emissionsberechnung.
· Die besonderen klimatischen Besonderheiten (höhere Luftfeuchte und höhere Windgeschwindigkeiten) wurden nicht berücksichtigt, die zu einer Erhöhung der Emissionswerte führen.
· Der jeweilige prozentuale LKW-Anteil P(t) und P(n) ist gegenüber RLS-90 und nach zu erwartender Steige​rung des LKW-Verkehrs (s.o.) zu niedrig angesetzt. 
· Der Beurteilungspegel an meinem Haus / in meinem Garten (Immissionsort) soll laut Planungsunterlagen Ergänzen dB(A) am Tag und Ergänzen dB(A) in der Nacht betragen. Der zulässige Grenzwert von 59 dB(A) am Tag/ 49 dB(A) in der Nacht wird jedoch überschritten. 
· Es gibt eine ganze Reihe von Fehlern in den Belastungsberechnungen. Ich gehe davon aus, dass die Berechnung auch für mein Grundstück / meine Wohnung falsch ist und beantrage die Überlassung aller für die Lärmberechnung maßgeblichen Eingangsdaten (Abstände, Höhenangaben, Zu- und Abschläge etc.), um diese nachvollziehen und ggfs. nachrechnen lassen zu können.
· Mein Haus hat Ergänzen Stockwerke. In der Lärmberechnung wurden aber nur … Stockwerke berücksichtigt. (Nur wenn zutreffend)
· Die Belastung der Außenwohnbereiche meines Grundstücks ist nicht / nicht vollständig /  nicht zutreffend in der Lärmberechnung angegeben.

· Der Geräuschpegel ist abhängig von der Geschwindigkeit. An meinem Grundstück / in unserem Wohngebiet werden die KFZ incl. LKW´ s mit einer maximal zulässige Geschwindigkeit von Ergänzen km/h vorbeirasen. 

· An meinem Garten / Haus / meiner Wohnung sind Lärmschutzmaßnahmen vorgesehen, um die zulässigen Grenzwerte einzuhalten. Der vorgesehene Lärmschutz ist unzureichend, da sich aufgrund der Klimatischen Bedingungen (Luftfeuchte und Windgeschwindig-keiten) und durch die fehlende Berücksichtigung der 1m Dammlage höhere Lärmwerte ergeben. Die höheren Lärmpegel werden dennoch meine / unsere Schlaf- und Aufenthaltsräume / das Kinderzimmer / das Arbeitszimmer / den Garten stärker verlärmen. 

· An meinem Garten / Haus / meiner Wohnung sind keine Lärmschutzmaßnahmen vorgesehen, da angeblich die Immissionswerte im zulässigen Bereich liegen. Ich befürchte / Wir befürchten, das sich aufgrund der klimatischen Bedingungen (Luftfeuchte und Windgeschwindigkeiten) und durch die fehlende Berücksichtigung der Dammlage höhere Lärmwerte ergeben. Die höheren Lärmpegel werden meine / unsere Schlaf- und Aufenthaltsräume / das Kinderzimmer / das Arbeitszimmer / den Garten stärker verlärmen. 

· Bei der Ermittlung des Beurteilungswertes wird ein Mittelungspegel (Energieadäquivalenter Dauerschallpegel) angewandt. Ein solcher Mittelungspegel kann jedoch keine Gültigkeit bei einem nicht vorhersehbaren höheren Lärmereignis (sporadische Einzelschallereignis) haben. Trotz fließendem Verkehr, kann es durch Martinshorn oder/und Hupen tagsüber und in der Nacht zu höherem stark störendem Lärm führen. Der Mittelwert gibt in keinster Weise die empfundene Realität wieder.

· Die Lärmschutzwälle im Bereich Telemannallee / Bachallee sind zu kurz. Dadurch reduziert sich die lärmmindernde Wirkung. Ich befürchte / Wir befürchten, dass die Immissions​werte an meinem / unserem Grundstück / meiner Wohnung / unserer Wohnung / auf meinem Grundstück / auf unserem Grundstück über den zulässigen Grenzwerten für Tag- und Nachtbereich liegen, und meine / unsere Gesundheit schädigen wird.
- Offensichtlich aus finanziellen Gründen ist hier nur der geringste mögliche „Schallschutz“ eingeplant

-
Umfassende aktive Schallschutzmaßnahmen sind nötig. Dabei sind Maßnahmen wie Geschwindigkeitsbeschränkungen und lärmmindernder Asphalt ebenso einzubeziehen, wie das Absenken der Trasse und das Aufschütten von Wällen am Rande nicht nur unmittelbar am Rand von Wohngebieten.
· Die Trasse führt teilweise durch dicht besiedelte Wohngebiete. Lärm führt im Umfeld der Trasse zu erheblicher Minderung der Wohnqualität und der Immobilienwerte.
4. Gesundheitliche Beeinträchtigungen und Schädigungen 

4.1 Lärm und Schadstoffe

-
Die Ortsumgehung ist schon deswegen unzulässig, weil sie zu einer Erhöhung der Lärm-, Schadstoff- und Erschütterungsbelastungen in Bereichen führt, in denen die Betroffenen schon heute so schwerwiegend betroffen sind, dass Gesundheitsgefahren vorhanden sind und das Eigentum unerträglich beeinträchtigt ist.

- Mein/Unser Haushalt liegt weniger als (ergänzen) Meter von der geplanten Trasse entfernt und ist somit extrem von Lärm, Abgasen und Erschütterungen betroffen – und das Tag und Nacht. 
- Als Betroffene / Betroffener bin ich allerdings nicht so sehr daran interessiert zu erfahren, ob irgendwelche Grenzwerte eingehalten werden, sondern daran, ob die Einhaltung dieser Grenzwerte mein verfassungsmäßig verbrieftes Recht auf körperliche Unversehrtheit garantiert.
- Ich fürchte / Wir fürchten um unsere Nachtruhe. Mit psychischen Folgeerkrankungen durch massive Lärmeinwirkung rechne ich/wir.

- Die Grenzwerte in meinem Wohngebiet / Garten / am Haus werden durch die Ortsumgehung überschritten. 

· Es sind keine Lärmschutzmaßnahmen vorgesehen, die meine Gesundheit / die Gesundheit meines Kindes schützen. Durch den Verkehrslärm und der Abgase der Ortsumgehung wird meine Gesundheit / die Gesundheit meines Kindes gefährdet.
· Trotz Lärmschutzmaßnahmen wird meine Gesundheit / die Gesundheit meines Kindes durch den Verkehrslärm und der Abgase gefährdet.

· Ich / mein Kind leidet bereits an Tinnitus / Asthma / psychischen Störungen (durch Lärm), die Ortsumgehung würde zu einer gravierenden Verschlimmerung der Beschwerden führen / Lebensbedrohlich sein. 
· Lärm führt im Umfeld der Trasse zu gesundheitlichen Beeinträchtigungen.

· Im Hinblick auf die Vielzahl der Kraftfahrzeuge wird ein Dauerschall erzeugt, anders als beim Bahnverkehr der einen zeitweisen Lärm verursacht. Somit ergibt sich für mich / mein Kind keine Ruhe- oder Regenerierungsphase. Dies bedeutet eine starke physische und psychische Belastung, die über kurz oder lang zu einer gesundheitlichen Schädigung an Körper und Geist führt.
· Eine Nachtruhe gibt es somit nicht, sondern es verkehren ca. Ergänzen Fahrzeuge in der Nacht. Ich / mein Kind werden Schlafprobleme bekommen. Nachweislich führen Schlafmangel zu Folgeerkrankungen, wie Herzkreislaufstörungen, Kopfschmerzen, Depressionen, Leistungsmangel. Meine / die Gesundheit meines Kindes ist durch den Nachtlärm massiv gefährdet.
· Ich arbeite im Einflussbereich des Vorhabens. (Tätigkeit und Arbeitsort beschreiben). Ich werde in der Ausübung meiner Tätigkeit durch den Lärm / durch die Abgase der Ortsumgehung beeinträchtigt und gesundheitlich gefährdet.
· Das weiträumige Naherholungsgebiet für Falkenseer, Schönwalder und Spandauer wird erheblich durch Abgase und Lärm belastet und verliert seinen Erholungswert und seinen gesundheitsfördernden Charakter. Ich nutze den Falkenhagener See / den Eiskeller / den westlichen Spandauer Forst / die Falkenseer Kuhlake / die Teufelsbruchwiesen/ die Reiherwiesen als Spaziergänger / Jogger / Walker / Radfahrer / Reiter / Jäger / Angler / Kunstmaler mehrmals täglich / täglich / mehrmals Wöchentlich bis zu (ergänzen) mal / wöchentlich.

· Ich bin / mein Kind ist gegenüber Schadstoffen besonders empfindlich. Die Erhöhung der Schadstoffbelastung wird sich zumindest langfristig negativ auf unsere Gesundheit auswirken. Zum Schadstoffeintrag über die Luft kommen noch die zusätzlichen über Obst und Gemüse aus dem Garten aufgenommenen Schadstoffe hinzu.

4.2 Luftschadstoffe
- Die vorbeifahrenden Kraftfahrzeuge werden Feinstaub aufwirbeln, insbesondere in Straßennähe. Die Belastung der Bewohner wird sich erheblich erhöhen. Während der Bauzeit, beim An- und Abtransport von Aushub, sowie durch Erdarbeiten wird mit großen Staubbelastungen zu rechnen sein. Als Erholungssuchender Spaziergänger / Jogger / Walker / Radfahrer / Reiter / Jäger / Angler / Kunstmaler werde in meiner Erholung / in der Ausübung meines Sportes erheblich gestört und meine Gesundheit belastet.
· Ich werde durch die vorbeifahrenden Kraftfahrzeuge, und während der Bauzeit, durch den An- und Abtransport von Aushub und durch Erdarbeiten mit großen Mengen an Feinbelastungen gefährdet und in meiner Gesundheit geschädigt. 

· Feinstaub und andere Luftschadstoffe aus Autoabgasen, insbesondere Dieselpartikel, belasten und gefährden das Herz. In den letzten Jahren wurde die Öffentlichkeit vor der Gefährdung von Feinstäuben aus Autoabgasen gewarnt, die sowohl eine Schädigung der Lunge als auch eine Verengung der Herzkranzgefäße verursachen, die wiederum für Herzinfarkt und Schlaganfall verantwortlich sind.

· Die Belastung der Atemluft durch Abgase führt zu gesundheitlichen Beeinträchtigungen und Schädigungen.

- Durch eine Erhöhung der Feinstaubbelastungen, wird sich mein Asthma / das Asthma meines Kindes verschlimmern. 

- Durch eine Erhöhung der Feinstaubbelastungen, ist nachweislich mit einer Verschlimmerung von Beschwerden bei Asthmaerkrankung zu rechnen. Ich leide / mein Kind leidet an Atemwegserkrankung. Meine Gesundheit / die Gesundheit meines Kindes ist durch den Feinstaub massiv gefährdet.

- Schadstoffbelastungen lagern sich u.a. auf Obst und Gemüse / auf mein Obst und Gemüse in den Gärten / in meinem Garten ab, daher ist mit starken Gesundheitlichen Problemen zu rechnen. 

- In meiner Straße / an meinem Grundstück / im Näherungsbereich meiner Wohnung werde ich durch die Ortsumgehung von erhöhten Schadstoffwerten belastet. 

Als Betroffene / Betroffener bin ich allerdings nicht so sehr daran interessiert zu erfahren, ob irgendwelche Grenzwerte eingehalten werden, sondern daran, ob die Einhaltung dieser Grenzwerte mein verfassungsmäßig verbrieftes Recht auf körperliche Unversehrtheit garantiert.

-
Zur Minderung der Schadstoffbelastungen besonders in Wohngebieten müssen aktive Schutzmaßnahmen wie beim Lärm vorgesehen werden. Dichte Schutzpflanzungen, Schutzwälle und Schutzwände müssen auch einen besseren Schutz vor Luftschadstoffen sicherstellen.

-
Die Luftschadstoffuntersuchung ist fehlerhaft und völlig unzureichend. Ich fordere eine Untersuchung aller heute als gesundheitsgefährdend diskutierten Luftschadstoffe, die aufzeigt, wie sich die Belastungssituation mit und ohne Ortsumfahrung entwickelt. Dabei sind auch die Belastungen an den Innerortsstraßen zu berechnen und zu bewerten, insbesondere dort, wo sich durch die Ortsumfahrung die Belastungen nach den Prognosen ändern sollen. 

4.3 Baulärm

- Ich fordere, dass für die Bauphase die Einhaltung der Lärmwerte der AVV Baulärm verbindlich vorgegeben und deren Einhaltung überwacht wird. Ich fordere, dass auf Nachtarbeiten ausnahmslos verzichtet und das bereits im Planfeststellungsverfahren durch verbindliche Erklärung abgesichert wird.

- Der Einsatz lärmarmer Baufahrzeuge und Baumaschinen muss bereits bei der Ausschreibung der Bauarbeiten vorgegeben werden.

-
Ich fordere, dass während der gesamten Bauzeit die Erschütterungswerte der DIN 4150 für die Einwirkung auf Menschen eingehalten werden und dies auch überwacht wird. Es dürfen keine erschütterungsintensiven Baumaßnahmen durchgeführt werden, wenn auch weniger erschütterungsintensive Methoden zur Verfügung stehen.

- Ich fordere, dass bereits in der Bauphase Lärmschutzmaßnahmen vorgenommen werden, da nur so die Grenzwerte einzuhalten sind. 

- Ich erwarte / Wir erwarten erhebliche gesundheitliche Schädigungen durch den Baulärm und durch die Zuliefer- und Baufahrzeuge. Die konstanten und hohen Lärmbelastungen fördern nachweislich Herzerkrankungen, Bluthochdruck und psychische Erkrankungen.

4.4 Erschütterungen

· Nicht nur im Zuge der Bauarbeiten, auch beim Betrieb – durch den Verkehr - entstehen Erschütterungen. Mensch und Gebäude in der Nähe des Fahrwegs können daher durch Erschütterungen – und hieraus resultierenden sekundären Luftschall (Körperschall), vor allem aus dem Güterverkehr mit Lkw auf der geplanten Ortsumgehung beeinträchtigt werden. 

· Ich fordere eine erschütterungstechnische Untersuchung, wie sie auch bei vielen anderen Straßenbauprojekten angefertigt wurde und effektive Schutzmaßnahmen gegen Erschütterungen.

· Ich befürchte Schäden an meinem Haus / Wohnung / Wohnanlage. Ich werde den Verursacher für die Schäden, auch für die zukünftigen Schäden, welche nachweislich durch die Erschütterungen der Bauarbeiten und Fahrzeuge entstehen, in Haftung nehmen.

· Erschütterungen werden entlang der Trasse, an den Bauwegen und Baustelleneinrichtungen  erheblich sein. Ich als erholungssuchender Spaziergänger / Jogger / Walker / Radfahrer / Reiter / Jäger / Angler / Kunstmaler werde in meiner Erholung / in der Ausübung meines Sportes erheblich gestört und belastet.
4.5 Sicherheit 

· Der Schulweg wird für anwohnende Kinder / für meine Kinder / mein Kind gefährlicher.

· Anwohner werden sich / Ich werde mich nicht mehr frei und ungefährdet bewegen können. Kinder werden nicht mehr „frei“ spielen können.

· Ich bin gehbehindert und fühle mich durch die Ortsumfahrung / durch den Kreisverkehr gefährdet und in meiner Sicherheit bedroht. Es gibt keine Ampeln und Zebrastreifen, die eine sichere Überwindung dieser unübersichtlichen Straße ermöglichen.
· Mit dem Straßenbauwerk wird eine Barriere errichtet, die nur an wenigen Punkten, in sehr großen Abständen mit großem Aufwand überwunden werden kann. Dadurch wird die Erreichbarkeit von Nachbarn/ Spielkindern/ Freizeitgebieten erheblich erschwert. Diese Barriere führt zu einer massiven Verschlechterung meiner/unserer Lebensqualität. 
· Ich fordere eine nachvollziehbare Ermittlung und Bewertung der Entwicklung der Verkehrssicherheit, besonders der Unfallzahlen, mit und ohne Ortsumgehung. Dabei wird sich zeigen, dass die Ortsumfahrung die Verkehrssicherheit verschlechtert, weil sie einerseits die Unfallsituation in der Stadt nicht entlastet, vielmehr durch zusätzlichen Verkehr noch zuspitzt und weil sie neue Unfallquellen schafft auf den zusätzlichen 9,5 km Straße mit Geschwindigkeiten von 100 km/h über den größten Streckenanteil.

5. Minderung der Lebensqualität und Grundstückswerte
5.1 Zerstörung von Lebensqualität
- Die oben bereits angeführten Belastungen mit Lärm und Feinstaub bedeuten für mich / mein Kind eine gesundheitliche Schädigung bzw. Beeinträchtigung und damit auch eine Zerstörung von Lebensqualität. 
· Durch die Ortsumgehung sinkt mein/unser Freizeitwert, durch Verkehrslärm und Abgase. Die Aufenthaltsqualität im Garten sinkt durch Abgase und Lärm erheblich.

· Durch die Ortsumgehung (mit dem darauf zusätzlich entfallenden Verkehr) erhöht sich für mich der Lärm zu Ergänzen % / im erheblichen Maße / verringert sich meine Wohnruhe zu xy % / im erheblichen Maße.
- Die Aufenthaltsqualität im Garten sinkt erheblich durch vermehrte Abgase und zunehmenden Lärm. (Genau beschreiben, zu welchem Zweck Sie den Garten nutzen.)

- Die betroffenen Wohngebiete liegen bisher noch in bzw. an einem Erholungs- und Landschaftsschutzgebiet. Diese werden ihre Schutzwürdigkeit einbüßen, wenn die Ortsumgehung gebaut wird und vermehrt Lärm und Feinstaub die Schutzgebiete belasten.
- Die Ortsumgehung wird fast gänzlich auf einer Dammlage gebaut. Das weitläufige Landschaftsbild der Teufelsbruch- und Reiherwiesen wird durch die Dammlage und die hohen und langen Brücken (bis zu 400m) unwiederbringlich zerstört. 

-
Da in Trassennähe noch kaum etwas wachsen kann und auch offensichtlich aus Sicherheits​gründen auch nicht darf, wird durch den Bau der Ortsumgehung die Landschaft und die gesamten Wohngebiete verschandelt und entwertet, dann eher einem Sperrgebiet ähneln.
5.2 Wertminderung von Grundbesitz und Wohnwert 
(begründen)
· Die oben aufgeführten Beeinträchtigungen bringen zum Ausdruck, dass durch die Ortsumgehung Wohngebiete entwertet werden und zu erheblichen Wertverlusten führen wird. Es ist jetzt bereits erkennbar, dass überall dort, wo die Trasse durch Wohngebiete führen soll, ein Ausverkauf von Immobilien begonnen hat. Mieter bringen zum Ausdruck, dass sie für den Fall, dass die Ortsumgehung kommt, das Mietverhältnis kündigen werden. Nachmieter werden dann nur noch eine reduzierte Miete zahlen. 
· Die Wohngegend wird in der Nähe der Ortsumgehung erheblich an Attraktivität einbüßen. Dies bedeutet, dass Grundbesitz erheblich an Wert verlieren wird. 

· Durch den Blick auf die Schallschutzwälle/-wände / auf die freie, erhöht liegende Trasse mit den riesigen Brückenbauwerken verringert sich meine Wohn- und Lebensqualität erheblich. Die Werte meiner Immobilien (Grundstück, Haus) verringern sich somit. Schadenersatz behalte ich mir vor. 
· Ich befürchte Schäden an meinem Haus / Wohnung / Wohnanlage. Ich werde den Verursacher für die Schäden, auch für die zukünftigen Schäden, welche nachweislich durch die Erschütterungen der Bauarbeiten und Fahrzeuge entstehen, in Haftung nehmen.

6. Zerstörung von Naherholungsgebieten

6.1 Zerstörung Natur und Erholungsgebiete

· Der geplante Trassenverlauf führt an der Großen Kuhlaake vorbei, direkt am Rand des "Eiskeller" und anschließend durch die gesamte Länge des "Großen Teufelsbruch". Eiskeller und Großer Teufelsbruch sind Kaltluftentstehungsgebiete, die große Bedeutung für das Stadtklima im Berliner Stadtraum haben. Eine Störung dieses empfindlichen ökologischen Bereiches ist katastrophal und nicht zu rechtfertigen!

· Das Straßenprofil der Ortsumgehung ist so breit, dass eine Aufheizung über das normale Maß hinaus die Folge ist. Das Kleinklima im südlichen Eiskeller und im gesamten Gr. Teufelsbruch erfährt eine erhebliche Veränderung, und damit ggf. auch die Klima-Austausch-Zonen mit dem Berliner Stadtraum. 

· Das weitläufige Landschaftsbild wird durch den Straßenbau verschandelt. Die offene Feld und Flur wird durch das Straßenbauprojekt zerschnitten. Selbst bei Absenkung der Strasse in einer Wanne unter Geländeniveau wird das Landschaftsbild nachhaltig verändert. 
· Durch die geplante Trassenführung würden Naherholungsgebiete, wie der Große Teufelsbruch, Eiskeller, Falkenseer Kuhlaake und Falkenhagener See massiv geschädigt. Insbesondere die durch europäisches Recht geschützten FFH-Gebiete Falkenseer Kuhlaake und Spandauer Forst werden irreparabel geschädigt. 
· Die Trasse verschandelt die offene weitläufige Landschaft und die Wohngebiete. Es werden Maßnahmen in Trassenähe getroffen, die eine Vermehrung und Verbreitung von Vögeln verhindert. 
· Die Umweltverträglichkeitsstudie führt u.a. aus, dass in den betroffenen Wohngebieten streng geschützte Vogelarten und wildlebende Tiere leben und dass es durch den Trassenbau nicht verhindert werden kann, dass die Tiere ihren Lebensraum verlieren werden und getötet würden. 

· Die ökologischen Austauschbeziehungen entlang der Ortsumfahrung werden unterbrochen und ökologisch wertvolle Gebiete für Flora und Fauna, sowie für die Frischluftbildung werden zerstört. Im Bereich Neuer See/Falkenhagener See kann man zurzeit noch echte Hasen (stehen unter besonderem Schutz), Rehe und Wachteln beobachten. Man hört und sieht ganz in der Nähe der Semmelhaack-Siedlung Kuckuck, Feldlerche, Nachtigall und Eule. Es gibt weitere, in immer enger werdenden Siedlungsbereichen nicht mehr verkommene Vogelarten, wie den Milan. Artenreiche Vögel, die die meisten Menschen nur noch aus dem Zoo kennen, wie Schwarz- und Buntspecht, Falken und andere große Greifvögel, Raben, diverse Singvögel, Reiher, um nur die bekannten zu nennen. Im Spandauer Eiskeller befinden sich Biber und Otter. 

· Durch den Bau der Ortsumgehung und das häufige und schnelle Fahren der Kraftfahrzeuge werden die Insekten die Gegend verlassen. Dies bedeutet, dass Pflanzen, die durch Insekten bestäubt werden, hier nicht mehr gedeihen können und Tiere, die von Insekten leben, die Gegend verlassen werden. 
· Dies bedeutet, dass die Ortsumgehung das FHH-Gebiete, Naturschutzgebiete und Landschaftsschutzgebiete vollständig zerstört werden.

· Eine Gefährdung des Trinkwassers im Trinkwasserschutzgebiet II kann durch eingespülten Straßenschmutz wie Reifenabrieb und Kraftstoffreste nicht ausgeschlossen werden.

· Der Trassenverlauf durch den Falkenseer und Spandauer Forst, Große Teufelsbruch, sowie Reiherwiesen wird durch Wildunfälle zur erheblichen Gefahr für Mensch und Tier. Schade um das Dammwild das dort wieder aufgetaucht ist.

· Durch die Ortsumgehung kann ich nicht mehr in Ruhe und in abgasfreier Luft meiner Freizeitbeschäftigung (Hund ausführen / Joggen / Walking / Radfahren / Spazieren gehen / Angeln / Reiten / Skaten /Jagen.), die eine wichtige gesundheitliche Ausgleichs- und Erholungsfunktion in meinem Leben hat, nachgehen.
· Durch die Ortsumgehung sinkt mein/unser Freizeitwert, da durch Verkehrslärm und Abgas mein Naherholungsgebiet in dem ich meine Freizeitaktivitäten betreibe nachhaltig belastet wird. 
· Bisher konnte ich als behinderter / alter Mensch die steigungsfreien Wald- und Feldwege zu Fuß / mit dem Behinderten-Fahrrad / Kinderwagen nutzen. Die Benutzung der Fuß- und Fahrradrampen wird mir nicht mehr möglich sein. Meine Lebensqualität verschlechtert sich durch den Eingeschränkten Aktionsradius. 

· Eine Gefährdung meines Trinkwassers im Trinkwasserschutzgebiet II kann nicht ausgeschlossen werden
6.2 Verlärmung und Verschandelung Falkenhagener See

-
Die Erreichbarkeit des Falkenhagener Sees im östlichen Abschnitt wird für mich / für meine Kinder erheblich erschwert und stellt in der S-Kurve eine erhebliche Gefährdung da. Die Höchstgeschwindigkeit beträgt in diesem geplanten Straßenabschnitt 50 km/h.

- Der aufwändig entschlammte Falkenhagener See verliert durch Verlärmung und Abgase an Erholungswert.

· Die geplante Trasse wird eng am Falkenhagener See entlang geführt. Dadurch ergibt sich für diesen eine erhöhte Schadstoffbelastung durch eingespülten Straßenschmutz wie Reifenabrieb und Kraftstoffreste. Der Falkenhagener See wurde erst aufwendig renaturiert. 

-
Der Strand am Falkenhagener See ist gerade im Sommer ein beliebtes Erholungsgebiet und wird durch die Ortsumgehung direkt tangiert. Hier sind keine Schallschutz-maßnahmen geplant. Die Badestelle und der der Sportplatz, den ich / mein Kind zum Baden und für den Sport nutzt wird überbaut. 
6.3 Beeinträchtigung Naherholungsgebiet für Berlin

-
Das Gebiet Eiskeller / westlicher Spandauer Forst / Falkenseer Kuhlake / Große Teufelsbruchwiesen wird von vielen Menschen (Spaziergänger, Jogger, Radfahrer, Reiter) in Zusammenhang mit dem Spandauer Stadtforst rege genutzt. Abgase und Lärm sowie eine verschandelte Landschaft mindern den Wert als Naherholungsgebiet deutlich. Auch für Gäste aus Berlin und anderen Orten werden die Gebiete unattraktiv.
6.4 Beeinträchtigung Tourismuskonzept Falkensee

-
Fahrradtourismus benötigt attraktive Strecken in intakter Landschaft, nicht neben einer Schnellstraße. Der Fahrradtourismus wird stark beeinträchtigt.
- Der Mauerradweg als touristisch wie auch kulturpolitisch bedeutsames Projekt wird durch die Inanspruchnahme des ehemaligen Grenzstreifens erheblich beeinträchtigt.
7. Fragliche Finanzierung und Wirtschaftlichkeit 
· Im Erläuterungsbericht zu den Planfeststellungsunterlagen wird ein enormer wirtschaftlicher Vorteil für die Ortsumgehung behauptet, ohne dass dies durch Zahlen belegt worden ist. Angeblich ergäbe sich dieser Vorteil durch eine erhebliche Reduzierung der Reise- und Transportzeiten. Da eine nur minimale Zeitersparnis für den Durchgangsverkehr, der weniger als 10% des Gesamtverkehrs beträgt, zu erwarten ist, ist diese behauptete Wirtschaftlichkeit völlig unglaubwürdig.

· Die geplante Ortsumgehung führt den Durchgangsverkehr nicht um Falkensee herum, sondern durchschneidet den Ort und endet ausgerechnet dort an der Spandauer Straße, wo eine Entlastung dringend benötigt ist.

· Die Ortsumgehung verursacht Schäden an der Natur, die durch monetäre Ausgaben für Ersatz- und Ausgleichsmaßnahmen nicht wieder gutgemacht werden können. Das Image der Stadt Falkensee wird durch den Verlust an Natur irreparabel geschädigt.

· Die Ortsumgehung führt zu erheblichen Wertverlusten von Immobilien. Als Eigentümer fordere ich eine Entschädigung.

·  Die Ortsumgehung verschwendet in großem Umfang Steuergelder die für weitaus wichtigere Landesmaßnahmen erforderlich sind; z. Bsp. Instandsetzung von Landesstraßen.
· In den Planfeststellungsunterlagen fehlen Angaben zu den Baukosten. Nach den letzten Schätzungen der BISF, sind bis zur Baufertigstellung Kosten von ca. 30 Million Euro zu erwarten.
· Die Kosten für die Ortsumgehung werden zu über 90% von den Steuerzahlern getragen. Die Deutsche Bahn AG trägt einen Anteil von weniger als 10%

· Das Projekt schädigt jeden Steuerzahler / mich als Steuerzahler, ist ein besonders schwerer Fall der Verschwendung von Steuergeldern und die schon beim Bund der Steuerzahler beanstandet wurde.

· Die Ortsumgehung wird zu 75 % mit EFRE-Mitteln finanziert, und muss daher europäisches Recht beachten. Die Ortsumgehuung zerstört zwei wertvolle europäische Schutzgebiete (FFH-Gebiet Falkenseer Kuhlake und FFH-Gebiet Spandauer Forst).

- Die Landesregierung verstößt gegen das Gebot der sparsamen Verwendung der öffentlichen Mittel, da es viel preiswertere Alternativen gibt. 

· Verkehrsplanerisch und wirtschaftlich sinnvollere Maßnahmen wären auch ohne Ortsumgehung möglich:
· Die Spandauer Straße als Landesstraße mit Busbuchten und Abbiegespuren ausbauen,
· Den Kreisverkehr Spandauer Platz 2-spurig ausbauen,
· Brückenbauwerk über den Bahnaußenring an der Nauener Straße,

· Lenkung von Schwerlastverkehr auf die leistungsfähige B5 im Süden Falkensees

· Verminderung der Attraktivität der Falkenseer Straßen für den Lkw-Durchgangsverkehr durch Geschwindigkeitsbeschränkungen bzw. zeitlich begrenzte Sperrungen für Lkw

· Käme die Ortsumgehung, wären nicht mehr ausreichend Mittel für wichtige Projekte im Nahverkehr vorhanden. 
· Schlechtes Kosten/Nutzenverhältnis: Bei riesigem finanziellen Aufwand kann möglicherweise ein geringer Zeitgewinn für Durchreisende erreicht werden, auf Kosten der Natur und der Anwohner. 

· Vor den 5 Knotenpunkten muss die Geschwindigkeit gedrosselt werden, sodass der Zeitgewinn wieder verringert wird. Ein Überholen ist zudem bei einem hohen Anteil Lkw-Verkehr und hohen Geschwindigkeiten (oft Tempo 100) schwer möglich.
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